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Sozialberatung
Beratungsthemen
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• Unterstützung bei Problemen, die im persönlichen und sozialen Umfeld 

durch die Erkrankung oder den Krankenhausaufenthalt entstehen

• Klärung sozialrechtlicher Ansprüche, z.B. Schwerbehindertenausweis, 

Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung

• Klärung der Versorgung im häuslichen Umfeld und Vermittlung zu 

wohnortnahen Unterstützungsangeboten 

• Beratung zu medizinischer Rehabilitation

• Vermittlung von finanziellen Hilfen

• Kontakte zu Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen

https://www.uniklinik-freiburg.de/static/ebook/ampuls-2016-
1/files/assets/common/downloads/publication.pdf
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Ich habe wegen
meiner Erkrankung

Nachteile gegenüber
anderen Menschen. 

Soll und kann 
ich wegen meiner
Erkrankung einen 

Schwerbehindertenausweis
beantragen?

Was bringt mir/ 
meinem Kind

die Feststellung 
einer Behinderung?

Behinderung – Was bedeutet das für mich?

Ich habe eine 
Erkrankung, die 

mich im Alltag, in 
der Schule, im Beruf 

einschränkt. 



Definition von Behinderung
§ 2 Abs. 1 und 2 SGB IX
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Beeinträchtigungen der 

• Körperlichen Funktion

• Seelischen Gesundheit, geistigen Fähigkeiten

⇒ Länger als 6 Monate andauernd

⇒ Körper- und Gesundheitszustand weicht vom für das Lebensalter typischen Zustand ab

Schwerbehinderung (§ 2 Abs. 2 SGB IX)

• Grad der Behinderung von wenigstens 50 und 

• Wohnsitz oder Arbeitsplatz im Geltungsbereich dieses Gesetzes



Die Antragstellung
Wer bestimmt den GdB?
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• Das zuständige Versorgungsamt (in BaWü die Landratsämter) 

=> je nach Bundesland unterschiedlich

• Antragsunterlagen online oder vor Ort

• Ausfüllen des Formulars:

=> Persönliche Daten

=> Erkrankungen und Einschränkungen

=> Angabe der behandelnden Ärzte / Klinik- und Rehaaufenthalte

=> Fragen zu Renten, Pflegebedürftigkeit, Zeitpunkt der Gültigkeit etc.
https://www.b-i-sek.de/downloads/SchwerbehinderungErstantrag.pdf



Infos zur Antragstellung
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• Alle Erkrankungen benennen und welche Auswirkungen / Beeinträchtigungen 

vorliegen

• Wichtig: aussagekräftige Unterlagen (Arztberichte, Entlassbriefe, Atteste etc.) 

hinzufügen für mögliche Beschleunigung

• Ggf. Beschwerdetagebuch mit Häufigkeit und Verlauf aufgetretener Infektionen 

beilegen, um Einschränkungen im Alltag zu vermitteln



Das Feststellungsverfahren
Beurteilung durch den versorgungsmedizinischen Dienst
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• Der*die Gutachter*in nimmt Stellung

=> zum GdB der einzelnen Behinderungen

=> zum Gesamt-GdB

=> zum Vorliegen oder Nichtvorliegen von Merkzeichen

=> zum Zeitpunkt des Beginns der Feststellung 

• Keine Addition der Einzel-GdB-Werte! 

• Maßgebend sind die Auswirkungen der einzelnen Gesundheitsstörungen in ihrer 

Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehung.



Beurteilung des GdB
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• Orientierung an der Versorgungsmedizin-Verordnung

16.11 Immundefekte (S. 90/91)

• Berechnung des GdB ist vom individuellen Einzelfall 

abhängig

https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Broschueren/k710-anhaltspunkte-
fuer-die-aerztliche-gutachtertaetigkeit.html



Versorgungsmedizin - Verordnung
16.11 Immundefekte
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Angeborene Defekte der humoralen und zellulären Abwehr (z.B. Adenosindes-

aminase-Defekt, DiGeorge-Syndrom, permanente B-Zell-Defekte, septische Granulomatose)

ohne klinische Symptomatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

trotz Therapie erhöhte Infektanfälligkeit, aber keine

außergewöhnlichen Infektionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . .. . . 20 – 40

trotz Therapie neben erhöhter Infektanfälligkeit auch

außergewöhnliche Infektionen (ein bis zwei pro Jahr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Bei schwereren Verlaufsformen kommt ein höherer GdS in Betracht.



Der Schwerbehindertenausweis

11 | 04. April 2025

• wird auf Antrag ab einem GdB von mind. 50 ausgestellt

(darunter lediglich Feststellungsbescheid)

• Befristet / Unbefristet

• Merkzeichen

https://www.pflege.de/pflegegesetz-pflegerecht/schwerbehindertenausweis/



Neufeststellungsantrag
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• Wenn neue Gesundheitsstörungen auftreten oder wenn sich bereits festgestellte 

Behinderungen wesentlich verschlimmert haben.

• Achtung: es werden alle Behinderungen überprüft – so kann z.B. durch Änderung der 

maßgebenden Versorgungsmedizinischen Grundsätze der GdB dann auch geringer 

ausfallen, obwohl evtl. weitere Behinderungen dazu gekommen sind. 

Es gibt keinen Bestandsschutz!
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Nachteilsausgleiche
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• Steuervergünstigungen (bereits ab GdB 20)

• Altersrente für schwerbehinderte Menschen

• Rabatte in vielen Einrichtungen, z.B. Schwimmbäder, Museen, Kinos, 

Theater…

• Ermäßigung bei der Bahn-Card (ab GdB 70)

• …



Behinderung und Kindergarten / Schule / Studium
Teilhabe an Bildung und Förderung
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• Integrationshilfe in Kindergarten und Schule 

• Nachteilsausgleiche in individueller Absprache i.d.R. ohne amtlich festgestellte 

Behinderung möglich

• z.B. mehr Pausen, Verlängerung von Fristen, keine Noten im Sport

• Studium: Beauftragte für Studierende mit Behinderung/chronischer Erkrankung 

(Hochschulen und Studierendenwerke)



Behinderung und Beruf
Nachteilsausgleiche am Arbeitsplatz – eine Auswahl
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Mind. GdB 50:

• Anspruch auf bezahlten zusätzlichen Urlaub von 5 Arbeitstagen im Jahr

Mind. GdB 50 oder bei Gleichstellung:

• Besonderer Kündigungsschutz 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber bedarf der vorherigen 

Zustimmung des Integrationsamtes

• Begleitende Hilfen im Arbeitsleben (z.B. Technische Arbeitshilfen, Weiterbildung, 

Arbeitsassistenz)

• Freistellung von Mehrarbeit



Webseite: „Sag ich´s? Chronisch krank im Job.“
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• https://sag-ichs.de/gut-zu-wissen/sag-ichs-oder-sag-ichs-nicht

https://sag-ichs.de/selbst-test

https://sag-ichs.de/gut-zu-wissen/sag-ichs-oder-sag-ichs-nicht
https://sag-ichs.de/selbst-test


Merkzeichen im Ausweis
Übersicht
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Merkzeichen Bedeutung der Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis

B Unentgeltliche Beförderung einer Begleitperson im Nah- und Fernverkehr

G Erhebliche Beeinträchtigung der Bewegung im Straßenverkehr

aG Parken auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen. Gehen ist 
dauernd nur mit fremder Hilfe oder nur mit großen Anstrengungen 
außerhalb des Kraftfahrzeugs möglich. 

H Täglich Hilfe bei den regelmäßig anfallenden Verrichtungen des täglichen 
Lebens erforderlich

RF Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen nicht möglich, daher Befreiung 
von der Rundfunkgebührenpflicht

BL Landesblindengeld für Blinde

GL Gehörlosigkeit
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Merkzeichen und Nachteilsausgleiche
Merkzeichen „H“ (hilflos)
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Hilflosigkeit

= täglich fremde Hilfe bei häufig und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen 

• Kfz-Steuerbefreiung und kostenlose Beförderung im ÖPNV (ohne Eigenanteil)

• Krankenkasse übernimmt Fahrtkosten zu ambulanten Behandlungen

Besonderheiten der Beurteilung der Hilflosigkeit bei Kindern und Jugendlichen:
Bei angeborenen, erworbenen oder therapieinduzierten schweren Immundefekten ist 
Hilflosigkeit für die Dauer des Immunmangels, der eine ständige Überwachung wegen der 
Infektionsgefahr erforderlich macht, anzunehmen (VersMedV).



Weiterführende Informationen
Beratung & Unterstützung – eine Auswahl
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• Landratsämter

• Örtliche Integrationsfachdienste

• Integrationsämter

• Schwerbehindertenvertretung am Arbeitsplatz

• Örtliche Beratungsstellen, z.B. Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)

• Sozialverband VdK (www.vdk.de)

• Selbsthilfegruppen und Patientenorganisation (dsai e.V.)

• Gewerkschaften



Weiterführende Informationen
Ratgeber
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• Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) e. V.:   

> Behinderung und Ausweis – Antrag, Verfahren, Merkmale

> Nachteilsausgleiche

• www.bih.de/integrationsaemter

• www.talentplus.de und www.rehadat-bildung.de

• www.betanet.de

• www.einfach-teilhaben.de

• Handbuch „Studium und Behinderung“ des Deutschen Studierendenwerks



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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